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Einsprache gegen die Einführung von Tempo 30 in Ermatingen
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Sehr geehrte Damen und Herren
Ich erheben wir hiermit fristgerecht Einsprache gegen die geplante Einführung von Tempo 30 in der Gemeinde Ermatingen. Ich beantragen, auf die flächendeckende Geschwindigkeitsreduktion zu verzichten und das bestehende Temporegime beizubehalten.
Begründung
1. Fehlende sachliche und gesetzliche Grundlage
Gemäss Signalisationsverordnung (Art. 108 Abs. 2 SSV) ist eine Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit nur zulässig, wenn eine Gefahr nicht anders zu beheben ist, besondere Schutzbedürfnisse bestehen oder eine nachweislich übermässige Umweltbelastung vorliegt.
Für Ermatingen wurde ein solcher zwingender Grund weder ausgewiesen noch ist er ersichtlich. Ein generelles Tempo-30-Regime ohne belegbaren Handlungsdruck ist rechtsstaatlich unzulässig und widerspricht dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit.
Zudem zeigt die einschlägige Forschung, dass Tempo 30 in der Praxis nicht durchgesetzt werden kann: In Tempo-30-Zonen fahren 60–85 % der Fahrzeuge weiterhin mehr als 30 km/h (ETH-Studie Lindenmann & Koy, v85 im Mittel 39.2 km/h) 
Eine blosse Signalisation ist somit wirkungsarm und erzeugt ein Vollzugsproblem.



2. Fehlende sicherheitsrelevante Gründe
Die Unfallforschung zeigt, dass die Einführung von Tempo 30 auf Hauptstrassen keine Verbesserung der Verkehrssicherheit bewirkt – teilweise sogar das Gegenteil. Gemäss Lindenmann & Koy steigt der Anteil der Fussgängerunfälle in Tempo-30-Zonen von 0.7 % auf 2.4 % an, unter anderem aufgrund aufgehobener Vortrittsregelungen 
In Ermatingen bestehen auf den betroffenen Strassen keine Unfallschwerpunkte und keine Sicherheitsdefizite, die gemäss SSV eine Temporeduktion rechtfertigen würden.

3. Tempo 30 widerspricht der Strassenhierarchie und führt zu Verkehrsproblemen
Die übergeordneten Ziele aller kommunalen und kantonalen Verkehrspolitiken stehen unter dem Leitmotiv: Verkehrsfluss gewährleisten (SVP-Argumentarium, Kap. 2) 
Ein flächendeckendes Tempo 30 auf Haupt- und Verbindungsstrassen führt erfahrungsgemäss zu:
· längeren Fahrzeiten
· Rückstau und ineffizientem Verkehrsfluss
· Verlagerungen in Wohnquartiere
· Beeinträchtigungen des öffentlichen Verkehrs
· Behinderungen für Gewerbe und Lieferverkehr
Damit wird das Funktionieren der übergeordneten Strassen in Ermatingen erheblich beeinträchtigt.

4. Unverhältnismässigkeit und erhebliche Folgekosten
Gemäss Rechtsprechung und dem zitierten Argumentarium (Kap. 5–6) sind bauliche Massnahmen zwingend, um Tempo 30 effektiv durchzusetzen. Ohne solche Massnahmen bleibt Tempo 30 wirkungslos; mit ihnen wird es massiv kostspielig und beeinträchtigt das Ortsbild. Verengungen, Schwellen und Belagswechsel erzeugen zudem zusätzlichen Lärm (Bremsen, Beschleunigen) und mindern die Aufenthaltsqualität.
.5. Lärmschutz: effizientere Alternativen stehen zur Verfügung
Die wichtigste Lärmquelle im Strassenverkehr ist heute das Rollgeräusch der Reifen, nicht die Geschwindigkeit an sich. Der Einsatz von lärmarmen Belägen verursacht:
· messbar höhere Lärmreduktionen
· keine Verlagerungseffekte
· deutlich geringere Einschränkungen für Verkehr, Gewerbe und Rettungsdienste
Diese Beläge können in den regulären Sanierungszyklen ohne Zusatzkosten eingebaut werden – eine klare, wirkungsvolle Alternative zu Tempo 30.


Schlussfolgerung
Die geplante Einführung von Tempo 30 in Ermatingen ist:
· nicht notwendig,
· nicht wirksam,
· nicht verhältnismässig,
· verkehrspolitisch schädlich,
· volkswirtschaftlich ungünstig,
· und fachlich nicht begründbar.
[bookmark: _GoBack]Ich fordere daher, auf die Einführung von Tempo 30 zu verzichten und das bestehende Temporegime beizubehalten.
Ich danke Ihnen für die sorgfältige Prüfung und Berücksichtigung meiner Einsprache.
Mit freundlichen Grüssen
Name und Unterschrift
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